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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Fahrpersonalgesetzes 

A. Problem 
Durch die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 wird die Wirksamkeit und die Effizienz 
des Fahrtenschreibersystems für Fahrzeuge zur Güter- und Personenbeförderung 
verbessert. Durch diese Änderung des Gemeinschaftsrechts ist unter anderem eine 
Anpassung der Fahrpersonalverordnung (FPersV) und der Bußgeldvorschriften 
erforderlich. Da die Ermächtigungsnormen und die Bußgeldvorschriften des 
Fahrpersonalgesetzes (FPersG) noch nicht auf die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 
verweisen, ist eine Anpassung des FPersG erforderlich. 

B. Lösung 
Anpassung der Ermächtigungsnormen und Bußgeldvorschriften. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Keiner. 
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F. Weitere Kosten 
Für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen und die sozi-
alen Sicherungssysteme, entstehen keine sonstigen zusätzlichen, direkten Kosten. 
Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  Berlin, 19. November 2014 

DIE BUNDESKANZLERIN   

 
 
 
An den 
Präsidenten des  
Deutschen Bundestages  
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen  
 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Fahrpersonalgesetzes 
 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
 
Der Bundesrat hat in seiner 927. Sitzung am 7. November 2014 gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 
 
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Fahrpersonalgesetzes 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Fahrpersonalgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 1558) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Buchstabe a werden nach den Wörtern „über das Kontrollgerät im Straßenver-

kehr (ABl. EG Nr. L 370 S. 8)“ ein Komma und die Wörter „der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Stra-
ßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Vorschriften im Straßenverkehr (ABl. L 60 
vom 28.2.2014, S. 1)“ eingefügt. 

bb) In Buchstabe e werden nach den Wörtern „der Europäischen Gemeinschaft“ die Wörter „oder der 
Europäischen Union“ eingefügt. 

cc) In dem Satzteil nach Buchstabe e werden nach den Wörtern „in den Artikeln 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006“ ein Komma und die 
Wörter „in den Artikeln 3, 21 bis 24, 27, 29 und 32 bis 41 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ 
eingefügt. 

b) In Nummer 4 Buchstabe b werden nach den Wörtern „der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85“ ein Komma
und die Wörter „der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ eingefügt. 

2. In § 4 Absatz 1 werden nach den Wörtern „(EWG) Nr. 3821/85“ ein Komma und die Wörter „(EU)
Nr. 165/2014“ eingefügt. 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b und werden jeweils nach der Angabe „Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3821/85“ ein Komma und die Wörter „der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ 
eingefügt und werden jeweils nach der Angabe „§ 2 Nr. 1 Buchstabe e“ das Komma und die An-
gabe „Nr. 1a Buchstabe b“ gestrichen. 

bb) In Nummer 1 Buchstabe h wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 
cc) In Nummer 4 Buchstabe b werden nach der Angabe „Verordnung (EWG) Nr. 3821/85“ ein 

Komma und die Wörter „der Verordnung (EU) Nr. 165/2014“ eingefügt. 
b) Absatz 3 wird aufgehoben.

4. In § 8a Absatz 1 Nummer 2 wird jeweils das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Anlage 1 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Problem und Ziel der Regelung 

Fahrzeuge zur Güterbeförderung, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 
3,5 Tonnen übersteigt oder Fahrzeuge zur Personenbeförderung, die für die Beförderung von mehr als 9 Personen 
einschließlich des Fahrers bestimmt sind, müssen mit Fahrtenschreibern ausgerüstet sein (die Begriffe Fahrten-
schreiber und Kontrollgerät werden nach dem Unionsrecht synonym verwendet – Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 165/2014)); die Fahrer dieser Fahrzeuge müssen Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Durch 
die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 wird die Wirksamkeit und Effizienz des Fahrtenschreibersystems verbessert. 
Sie wird in zwei Stufen (2. März 2015 und 2. März 2016) wirksam. 
Durch diese Änderung des Unionsrechts ist unter anderem eine Anpassung der Fahrpersonalverordnung und der 
Bußgeldvorschriften erforderlich. Die Ermächtigungsnormen und die Bußgeldvorschriften des Fahrpersonalge-
setzes verweisen derzeit noch nicht auf die Verordnung (EU) Nr. 165/2014. Mit dem vorliegenden Gesetz erfolgen 
die notwendigen redaktionellen Anpassungen.  

II. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 des Grundgesetzes (GG). Die Vo-
raussetzung des Artikels 72 Absatz 2 GG sind erfüllt. Das Güterkraftverkehrsgewerbe und das Personenbeförde-
rungsgewerbe sind länderübergreifend mobil. Im Interesse der gleichmäßigen Anwendung des Gemeinschafts-
rechts sowie im Interesse der Verkehrssicherheit und der gleichmäßigen Überwachung und Ahndung sind bun-
deseinheitliche Regelungen zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit unverzichtbar. Das Gesetz be-
schränkt sich zudem auf redaktionelle Änderungen von Regelungen, die bereits durch Bundesgesetz getroffen 
wurden.  

III. Alternativen 

Keine.  

IV. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine.  

V. Erfüllungsaufwand  

Für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Verwaltung fällt kein Erfüllungsaufwand an.  

VI. Weitere Kosten 

Für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen und die sozialen Sicherungssysteme, entste-
hen keine sonstigen zusätzlichen direkten Kosten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, ins-
besondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

VII. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Gleichstellungspolitische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Das Gesetz bietet keine Grundlage für verdeckte 
Benachteiligungen, Beteiligungsdefizite oder Verfestigung tradierter Rollen.  
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VIII. Nachhaltigkeit 

Die Managementregeln und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie wurden geprüft. Das Gesetz berührt keine 
Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.  

B. Besonderer Teil 

Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 2)  
Redaktionelle Anpassung der Ermächtigungsgrundlagen, in dem künftig auch auf die entsprechenden Artikel der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 verwiesen wird.  

Zu Nummer 2 (§ 4) 
Redaktionelle Anpassung, da die Aufsicht künftig auch die Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 um-
fasst. 

Zu Nummer 3 (§ 8) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 
Redaktionelle Ergänzung der Bußgeldvorschriften, in dem künftig auch auf die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 
verwiesen wird und Korrektur einer Unrichtigkeit im geltenden Recht. Außerdem erfolgt eine redaktionelle Klar-
stellung. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 
Die Vorschrift hat keinen Anwendungsbereich mehr. Sie wird daher aufgehoben. 

Zu Nummer 4 (§ 8a Absatz 1 Nummer 2) 
Redaktionelle Klarstellung. 

Artikel 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
  



Drucksache 18/3254 – 8 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 927. Sitzung am 7. November 2014 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 
76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a, Buchstabe b – neu – (§ 4 Absatz 1 und Absatz 1a FPersG)
In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:
,2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden …<weiter wie Vorlage> …
b) In Absatz 1a werden nach dem Wort „Arbeitgeber“ ein Komma und die Wörter „der Verlader, der

Spediteur, der Reiseveranstalter, der Hauptauftragnehmer, der Unterauftragnehmer und die Fahrer-
vermittlungsagentur“ eingefügt sowie am Ende das Wort „hat“ durch das Wort „haben“ ersetzt.‘

Begründung: 
Im Jahr 2008 wurde die Fahrpersonalverordnung um § 20a ergänzt. Nach dessen Absätzen 2 und 3 sind 
neben den Verkehrsunternehmen auch andere an der Beförderungskette Beteiligte für die Einhaltung der 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr verantwortlich. Dazu gehören auch Unternehmen, die kein eigenes 
Fahrpersonal beschäftigen. 
Gegenüber diesen Unternehmen haben die Aufsichtsbehörden nach derzeitigem Recht keine Anordnungsbe-
fugnis, weil diese in § 4 FPersG nicht entsprechend erweitert wurde und auf den „Arbeitgeber“ beschränkt 
blieb. 
Um gegen Beteiligte in der Beförderungskette aufsichtlich tätig werden zu können, die ihre Mitverantwor-
tung nach § 20a FPersV nicht wahrnehmen wollen oder die der Aufsichtsbehörde Auskünfte, Unterlagen 
oder den Zutritt verweigern, ist die Änderung erforderlich. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a1 – neu – (§ 8 Absatz 2 FPersG)
In Artikel 1 Nummer 3 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen:
,a1) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „fünfzehntausend“ wird durch das Wort „dreißigtausend“ ersetzt.‘ 

Begründung: 
Aufgrund verschiedener Urteile von Oberlandesgerichten zur Ahndung von Fahrerverstößen über den Un-
ternehmer sind diese auch bei Betriebskontrollen in Tateinheit zu ahnden. Dies bedeutet, dass bei dem ge-
genwärtigen Bußgeldrahmen von 15 000 Euro die maximale Bußgeldsumme bei größeren Betrieben sehr 
schnell erreicht wird, wenn der aktuelle Bußgeldkatalog (LV 48) zugrunde gelegt wird.  
Hier herrscht eine zunehmende Ungleichbehandlung zwischen größeren und kleineren Betrieben. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a, Buchstabe b – neu –
(§ 8 a Absatz 1 Nummer 2, Absatz 4 FPersG)
In Artikel 1 ist Nummer 4 wie folgt zu fassen:
4. § 8a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird … <weiter wie Vorlage> …
b) In Absatz 4 wird das Wort „fünfzehntausend“ durch das Wort „dreißigtausend“ ersetzt.
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Begründung: 
Aufgrund verschiedener Urteile von Oberlandesgerichten zur Ahndung von Fahrerverstößen über den Un-
ternehmer sind diese auch bei Betriebskontrollen in Tateinheit zu ahnden. Dies bedeutet, dass bei größeren 
Betrieben die maximale Bußgeldsumme nach dem gegenwärtigen Betrag von 15 000 Euro sehr schnell er-
reicht wird, wenn der aktuelle Bußgeldkatalog (LV 48) zugrunde gelegt wird. 
Hier herrscht eine zunehmende Ungleichbehandlung zwischen größeren und kleineren Betrieben. 
Da das Mittel der Gewinnabschöpfung und die Nutzung des Verfalls oftmals mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand verbunden sind, ist es hier angebracht, den Bußgeldrahmen zu erhöhen. Eine Anpassung 
des Bußgeldrahmens an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse ist daher dringend notwendig. 
Der Unternehmer trägt bei der Planung des Einsatzes der Fahrerinnen und Fahrer ein großes Maß von Ver-
antwortung, was sich nicht zuletzt auch auf die Verkehrssicherheit auswirken kann. 

4. Zum Gesetzentwurf insgesamt:
In den Medien wird immer wieder über Fernfahrer berichtet, die ihre wöchentliche Ruhezeit im LKW ver-
bringen. Subunternehmen aus osteuropäischen Ländern mit entsprechenden Arbeitsbedingungen überneh-
men zum Beispiel in deutschen Häfen nationale Transporte.
Frankreich und Belgien haben nationale Regelungen erlassen, die das Verbringen der wöchentlichen Ruhe-
zeit im LKW nicht mehr zulassen. Eine Folge dieser Regelungen ist, dass Fernfahrer vermehrt auf Parkplätze
und Raststätten in Deutschland im grenznahen Raum zu Frankreich und Belgien ausweichen, was vor Ort zu
problematischen Zuständen führt.
Auch von Seiten der Verbände des Güterkraftgewerbes wird daher ein Handlungsbedarf gesehen.
Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass das Verbringen der wöchentli-
chen Ruhezeit im LKW oder dessen unmittelbarer Nähe in einer nichtfesten Unterkunft durch Rechtsände-
rungen verhindert wird. Diese Regelungen müssen in einem kurzen, angemessenen Zeitraum getroffen wer-
den. Sofern in diesem Zeitraum keine europarechtliche Regelung zustande kommt, wird die Bundesregierung 
aufgefordert, eine entsprechende Regelung im nationalen Recht zu erlassen. Diese Regelung sollte insbeson-
dere dafür Sorge tragen, dass Fahrer, die die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit auf Grund der Disposition
des Unternehmers nicht am Standort des Fahrzeugs oder am Wohnort nehmen können, sie während der ge-
samten Dauer in einer für den Erholungszweck geeigneten festen Unterkunft mit geeigneten Sanitäreinrich-
tungen und ausreichenden Versorgungsmöglichkeiten verbringen können. Hierfür hat der Unternehmer zu
sorgen. Eine Bußgeldbewehrung dieser Regelung ist zu schaffen.

Begründung:
Es gibt immer wieder Berichte, wonach Fahrer auch die regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten im LKW
verbringen (zum Beispiel Jan Bergrath, Frachtführer im Fokus, Fernfahrer 2014 Nummer 8, Seite 26 f). Sie
kommen wochenlang nicht nach Hause. Subunternehmen aus osteuropäischen Ländern mit entsprechenden
Arbeitsbedingungen übernehmen zum Beispiel in deutschen Häfen nationale Transporte, was zu Wettbe-
werbsverzerrungen führt.
Es ist daher eine Klarstellung im europäischen hilfsweise im deutschen Recht angezeigt, wonach Fahrer die
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit gemäß Artikel 8 Absatz 6 erster Spiegelstrich in Verbindung mit Arti-
kel  4 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nummer 561/2006 oder gemäß Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a in
Verbindung mit Artikel 1 Buchstabe p des AETR nicht im Fahrzeug nehmen dürfen. Sofern der Fahrer die
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit auf Grund der Disposition des Unternehmers nicht am Standort des
Fahrzeugs oder an seinem Wohnort nehmen kann, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass der Fahrer
diese Ruhezeit während der gesamten Dauer in einer für den Erholungszweck geeigneten festen Unterkunft
mit geeigneten Sanitäreinrichtungen und ausreichenden Versorgungsmöglichkeiten verbringen kann. Der
Tatbestand soll mit einem Bußgeldtatbestand versehen werden.
Die Rechtslage würde damit an die in Frankreich und Belgien geltende angeglichen.
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme wie folgt: 

Zu Nummer 1 (zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a, Buchstabe b – neu – 
(§ 4 Absatz 1 und Absatz 1a FPersG)) 

Durch die vorgeschlagene Änderung (Ergänzung der Wörter „der Verlader, der Spediteur, der Reiseveranstalter, 
der Hauptauftragnehmer, der Unterauftragnehmer und die Fahrervermittlungsagentur“) sollen die zuständigen 
Aufsichtsbehörden der Länder auch gegenüber an der Beförderungskette beteiligten Unternehmen, die kein eige-
nes Fahrpersonal beschäftigen, eine Anordnungsbefugnis erhalten, um die für diese Beteiligten bereits bestehen-
den Verpflichtungen nach § 20a Absatz 2 und 3 Fahrpersonalverordnung besser kontrollieren zu können. 
Der Vorschlag wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft. 

Zu Nummer 2 (zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a1 – neu – (§ 8 Absatz 2 FPersG) 

Zu Nummer 3 (zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a, Buchstabe b – neu – 
(§ 8a Absatz 1 Nummer 2, Absatz 4 FPersG)) 

Der Vorschlag des Bundesrates, den Bußgeldrahmen für Unternehmer, Fahrzeughalter, Verlader, Spediteure, Rei-
severanstalter und Fahrervermittler von 15 000 auf 30 000 Euro zu erhöhen, wird im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren geprüft. 

Zum Gesetzentwurf insgesamt (Entschließungsantrag) 
Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass durch eine Ergänzung des EU-Rechts ein Verbot des Verbringens 
der regelmäßigen Ruhezeit im Fahrzeug anzustreben ist. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die 
Europäische Kommission einen entsprechenden Vorschlag vorlegt. Sollte es in absehbarer Zeit nicht zu einer 
Regelung auf EU-Ebene kommen, wird die Bundesregierung auch nationale Regelungen in Betracht ziehen. 
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